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Ergebnisprotokoll zur Sitzung der Schulkonferenz am 09.09.2003

1. Unterrichtsversorgung in den vergangenen Schuljahren und Ausblick auf das Schuljahr 2003/2004

Der Unterzeichner begrüßt zu diesem TOP den Leiter des Schulamtes, Herr Brandt sowie den zuständigen Schulrat, Herrn Scherer.

Unter Hinweis auf das immer noch nicht beantwortete Schreiben des Unterzeichners, der aufgrund eines entsprechenden Beschlusses der Schulkonferenz vom 25.03.2003 dem Schulamt die schlechte Unterrichtsversorgung mit der Bitte um Überprüfung mitgeteilt hatte, zeichnet der Unterzeichner nochmals die Situation der Unterrichtsversorgung der Halbjahre II 2001/2002 sowie I 2002/2003 nach.

Herr Brandt nimmt hierzu insofern Stellung, als er sich für die fehlende Beantwortung des Schreibens entschuldigt und im übrigen Folgendes ausführt:

· Der Unterrichtsausfalls am Friderico-Francisceum Gymnasium zu Bad Doberan (FFG) weise dieselbe Tendenz auf wie die an anderen Schulen auch. Nach den – der Schulkonferenz noch nicht vorliegenden – Zahlen für das ganze Schuljahr 2002/2003 bewege sich der Anteil des Ausfalls an Unterrichtsstunden am FFG mit 3,2% sogar noch unterhalb des landesweiten Ausfalls von 3,6%.

· Die pauschale landesweite Kürzung um 200 Lehrerstellen habe den Zuständigkeitsbereich des Schulamtes Rostock so betroffen, dass umgerechnet etwa 1,5% aller Unterrichtsstunden pauschal und vorab sowohl an Gymnasien als auch an Regional-, Gesamt- und Hauptschulen gestrichen worden seien. Verschont blieben von dieser Kürzung lediglich die Grund- und Förderschulen.

Punktuell habe es durchaus zu einer höheren Zahl an Fehlstunden kommen können, da die Planung bereits Ende Juni habe erstellt werden müssen und danach eintretende Veränderungen z.B. durch Ausscheiden von Lehrern daher nicht habe berücksichtigen können.

· Insgesamt sei im Schulamtsbereich Rostock zum Schuljahresbeginn der Unterricht abgesichert gewesen, auch wenn noch nicht alle Lehrer ihrer endgültigen Schule hätten zugewiesen werden können.

· Der Unterrichtsausfall als solcher lasse sich weder durch Maßnahmen einer Schule noch des Schulamtes selbst grundsätzlich minimieren. Auch müssten sich Eltern und Schüler damit vertraut machen, dass nicht immer eine fachgerechte Vertretung abgesichert werden könne.

· Bei Ausfall von Stunden insbesondere in Mangelfächern, d.h., in Fächern mit zu wenig Lehrern wie z.B. Französisch oder Latein, sei die Situation so, dass zwar finanzielle Mittel, aber keine Lehrer für notwendige Vertretungen vorhanden seien.

· Am Tag der Schulkonferenz sei eine Mitteilung seitens des Schulamtes an die Schulen gegangen, dass nunmehr wieder Mittel für Vertretungsstunden vorhanden sind und ausgegeben werden können. Dies geschehe in der Regel so, dass diejenigen Lehrer, die nach dem Lehrerpersonalkonzept Teilzeit arbeiten, ihr Stundenkontingent durch Vertretungsstunden auffüllen könnten, sofern dies fachbezogen möglich ist. 

Sobald die entsprechenden Haushaltsmittel durch das Bildungsministerium freigegeben würden, sollen darüber hinaus sogen. „Stundenkontingente“ für jede Schule zur eigenen freien Verwendung ermöglicht werden.

Seitens des Unterzeichners und anderer Mitglieder der Schulkonferenz wird zu den Ausführungen des Schulamtes folgendes ergänzt bzw. erwidert:

· Die vorab erfolgende pauschale Kürzung führt, selbst wenn diese derzeit „nur“ 1,5% beträgt, zu einer Reduzierung des Ausgangswertes, von dem aus die Ausfallstunden berechnet werden. Fallen danach auch zukünftig z.B. 3,5% an Unterrichtsstunden aus, sind demgemäß die bereits am Anfang gestrichenen Stunden hinzuzurechnen, so dass faktisch nahezu 5% der Stunden ausfallen. Dies ist offensichtlich seitens des Ministeriums so gewollt und muss von jedem Beteiligten aus seiner Sicht bewertet werden.

· Die prozentual berechneten Ausfallstunden sind stets nur ein Teil der Wahrheit. In dem Schreiben vom 25.03. wurde bereits darauf hingewiesen, dass aus Sicht der Schulkonferenz die Erhöhung der Stundenzuweisungen für Regionalschulen und Integrierte Gesamtschulen letztlich auf Kosten der Gymnasien geht und dazu führt, dass sich „derselbe“ prozentuale Unterrichtsausfall tatsächlich sehr unterschiedlich auswirkt. Hier verweist das Schulamt auf seine Bindung an die Vorgaben des Bildungsministeriums.

· Aus Sicht der Erziehungsberechtigten ist es nicht damit getan, sich mit fachfremden Vertretungen zu begnügen, die im schlimmsten Falle den Charakter einer „Kinderverwahranstalt“ haben. Statt dessen wird auf fachbezogener Vertretung bestanden.

· Der Unterzeichner verweist gegenüber den Vertretern des Schulamtes auf die insoweit sehr gute Zusammenarbeit der Schulkonferenz und des Schulelternrates mit der Schulleitung. 

So informiert der Schulleiter regelmäßig Schulelternrat und Schulkonferenz genau über die Lage der Unterrichtsversorgung samt Ausfallstunden etc.

Bislang ist es demgegenüber nicht möglich gewesen, zum Zweck der Vergleichbarkeit derartige Daten anderer Gymnasien bzw. des gesamten Schulamtsbereiches zu erhalten. 

Der Leiter des Schulamtes wird hierzu befragt, ob ihm diese Daten nicht vorliegen, obwohl diese offensichtlich auf einem Formblatt erhoben werden oder er diese nicht herausgeben will oder darf.

Der Leiter des Schulamtes antwortete auf die letzte Frage wie folgt:

· Die Daten der Ausfallstunden werden – wie von der Schulkonferenz richtig angenommen – regelmäßig in jeder Schule erhoben. Die neuesten Daten für seinen Schulamtsbereich habe er selbst gerade erhalten. Die Ausfälle der Unterrichtsstunden im Schuljahr 2002/2003 sehen schulartbezogen so aus:

· Grundschulen
0,7%

· Hauptschulen
4,5%

· Realschulen

4,3%

· Gymnasien

4,2%

· Gesamtschulen
6,1%

· Förderschulen
2,4%

Der Unterzeichner bedankt sich den TOP 1 abschließend im Namen der Schulkonferenz für die Anwesenheit der Vertreter des Schulamtes sowie ihre Bereitschaft, zum Thema Unterrichtsversorgung der Schulkonferenz Rede und Antwort zu stehen, was angesichts der Unzufriedenheit gerade vieler Eltern nicht unbedingt einfach ist.

Es wird dabei nochmals betont, dass die Schulkonferenz des FFG vom Schulamt stets verlangen wird, eine Schlechterstellung bei der Unterrichtsversorgung zu verhindern und im Übrigen im Rahmen der politischen Vorgaben durch das Bildungsministerium das jeweils Mögliche zu tun, um den Unterrichtsausfall so gering zu halten, wie es aufgrund der zur Verfügung stehenden Mittel und Lehrer geht.

2. Einhaltung der Schulpflicht

Herr Basedow trägt in Vertretung des Schulleiters vor, dass trotz des erheblichen, im vorhergehenden TOP abgehandelten Unterrichtsausfalls in erheblichem Umfang Anträge gestellt werden, Schüler insbesondere aus Gründen von Urlaub außerhalb der vorgegebenen Ferienzeiten vom Unterricht freizustellen.

· So lägen aktuell ca. 30 Anträge im Zusammenhang mit den einwöchigen Herbstferien vor, die sich auf Zeiten bis zu 10 Tage vor oder nach der Ferienzeit erstrecken. 

· Pro Jahr würden insgesamt bis zu 300 derartiger Anträge gestellt.

· Vielfach seien dies allerdings z.B. dann gar keine Anträge, wenn nur lapidar mitgeteilt werde, aufgrund bereits erfolgter Buchungen von Ferienhäusern, Flügen etc. sei eine Freistellung unumgänglich.

Herr Basedow weist darauf hin, dass Anzahl, Art und Inhalt der „Anträge“ bei der Schulleitung und der Lehrerschaft, die den Bildungsauftrag gefährdet sehen, auf großes Unverständnis stoßen würden, zumal kaum die extremen Ausnahmefälle dabei seien, für die eine Befreiung in Betracht kommen könne. So sei insbesondere der häufigste Grund, nämlich die Möglichkeit, gemeinsam mit den Kindern günstig – ganz oder teilweise – außerhalb der Ferienzeit z.B. bei Fernreisen in den USA o.ä. Urlaub machen zu können, keine taugliche Begründung.

Auch stößt das Verhalten im Falle der Ablehnung derartiger Anträge auf Kritik seitens der Schule. Immer wieder werden Schüler genau für den Zeitraum der ursprünglich beantragten Beurlaubung krank gemeldet, was Fragen hinsichtlich der Ernsthaftigkeit der angeblichen Erkrankung aufwirft.

· Die Schulkonferenz, die sich auch in der Vergangenheit bereits mehrfach mit dem Thema beschäftigt hat, teilt die Auffassung der Schulleitung.

Insbesondere vor und nach den Ferienzeiten bewirkt eine größere Anzahl fehlender Schüler, dass der Unterrichtsstoff zwangsläufig wiederholt werden muss, um die Entstehung von Wissenslücken bei den fehlenden Schülern zu vermeiden. Dies ist aufgrund des engen Lehrplans oft nur unter Schwierigkeiten möglich und gegenüber den kontinuierlich anwesenden Schülern eine Zumutung.

· Die Schulkonferenz unterstützt daher auch und gerade wegen des hohen Unterrichtsausfalls die Durchsetzung der Schulpflicht durch die vom Gesetzgeber gewollte und vorgegebene restriktive Handhabung der Beurlaubung vom Unterricht durch die Schule und appelliert an die Erziehungsberechtigten, ihr Bemühen um eine vollständige Unterrichtsversorgung nicht durch eigenes Verhalten unglaubwürdig erscheinen zu lassen.

· Die Verhaltensweise von Eltern, die ihre – tatsächlich nicht erkrankten - Kinder für Zeiträume absichtlich krank melden, für die eine Beurlaubung abgelehnt worden ist, wird ausdrücklich und scharf missbilligt. 

Dies kann von Kindern so missverstanden werden, dass gegen missliebige Regelungen einfach verstoßen werden kann, indem wissentlich zur Durchsetzung eigener Interessen die Unwahrheit gesagt wird. 

Eine solche Verhaltensweise erzeugt bzw. fördert den vielfach beklagten Egoismus in der Gesellschaft, in der der Einzelne sich ausschließlich nach seinen Interessen richtet und gesellschaftliche oder rechtliche Vorgaben nach Gutdünken ignoriert. Die Eltern sollten sich hier ihrer Vorbildfunktion bewusst sein und entsprechend verhalten.

3. Vorstellung des Entwurfs der neuen Schulordnung nach Eröffnung der Cafeteria und Beschlussfassung

Zu diesem TOP sollte nach der in der letzten Sitzung der Schulkonferenz getroffenen Vereinbarung die aktuelle Fassung der Schulordnung samt kenntlich gemachter Änderungen als Anlage mit der Einladung der Mitglieder der Schulkonferenz übersandt werden.

Da die Schulordnung anscheinend erst am Tag der Sitzung der Schulkonferenz einigen Mitgliedern ohne kenntlich gemachte Änderungen und dem Unterzeichner noch gar nicht zugegangen ist, stellt dieser die Frage, ob überhaupt über diesen TOP beraten und beschlossen werden soll.

Mit 11 Nein- und 7 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung wird der TOP auf die nächste Sitzung verschoben.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die veränderte Schulordnung mit kenntlich gemachten Änderungen den Teilnehmen an der nächsten Sitzung spätestens mit der Einladung zu übersenden ist.

4. Sonstiges

a) Frei bewegliche Ferientage

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden als frei bewegliche Ferientage einvernehmlich die folgenden Tage festgelegt:

20. und 21.11.2003 (zur Erzielung der von den Schülern gewünschten „Atempause“ zwischen Herbst- und Weihnachtsferien) sowie

21.05.2004 (Freitag nach Himmelfahrt)

b) Terminierung des Betriebspraktikums in der Klassenstufe 9/10

In diesem Schuljahr ist zum ersten Mal in der 10. Klasse eine Prüfung durchzuführen, die schriftlich in den 3 Hauptfächern abzulegen sein wird. Dabei haben in der Woche vor dieser Ende Mai stattfindenden Prüfung die (Vor-)Noten sämtlich festzustehen.

Da sich an diese Prüfungswoche die mündlichen Abiturprüfungen anschließen werden, ergibt sich eine Zeit von ca. 4 Wochen in der 10. Klasse, in der zwar Unterricht erteilt wird, aber eine Benotung aufgrund der zuvor bereits abgeschlossenen Prüfung nicht erfolgt.

Angesichts des gerade in der 9. Klasse sehr vollen Lehrplans wird daher von der Schule vorgeschlagen, das bislang in der 9. Klasse stattfindende verbindlich vorgeschriebene 2-wöchige Betriebspraktikum in den o.a. 4 Wochen stattfinden zu lassen. 

Dem steht nicht entgegen, 

· dass in dieser Zeit (bei Abweichung von mehr als einer Note in den Prüfungsarbeiten von der Vornote) ggf. erforderliche mündliche Prüfungen in der 10. Klasse zu absolvieren sein werden, da sich diese nach Auffassung der Schulleitung in der verbleibenden Zeit organisieren lassen bzw.

· das Ergebnis des Betriebspraktikums nicht in die Note im Fach Arbeit, Wirtschaft, Technik (AWT) einbezogen werden kann, da dies nicht zwingend vorgegeben ist.

Die Schulkonferenz fasst daher nach Diskussion einstimmig den folgenden

Beschluss:

Das in der 9. oder 10. Klassenstufe zu absolvierende 2-wöchige Betriebspraktikum wird ab Schuljahr 2003/2004 von der 9. in die 10. Klasse in den Zeitraum nach Durchführung der schriftlichen Prüfungen verlegt.

c) Beratungslehrer

Die Schülervertretung informiert über das Ergebnis der Wahl der Beratungslehrer; gewählt wurden:

· Fr. Seidel
Stellvertreterin:
Fr. Hollmann

· Hr. Guth

Stellvertreter:
Hr. Schirmer

d) Schulfahrten

· Zur nächsten Sitzung der Schulkonferenz soll der Schulfahrtenjahresplan vorgelegt werden.

· Es soll außerdem über die Erhöhung des vor mehreren Jahren beschlossenen und möglichst nicht zu überschreitenden Höchstbetrages (300,- DM) beraten werden, da dieser nicht mehr realistisch erscheint.

· Auch sollen erste Erfahrungen mit der aus organisatorischen Gründen erfolgten zeitlichen Bündelung von Klassenfahrten, die sich erstmals im September dieses Jahres ausgewirkt haben, ausgewertet werden.

e) Termine

Abschließend bedankt sich der Unterzeichner bei allen Mitgliedern der Schulkonferenz für ihre Mitarbeit in der zurückliegenden Amtsperiode, zumal nicht jeder wieder für die nächste Periode kandidieren kann oder will und weist auf die nachstehenden Termine hin:

· Sitzung des Schulelternrates zur Neuwahl der Mitglieder des Vorstandes/Vertreter der Erziehungsberechtigten in der Schulkonferenz:

Dienstag, 23.09.2003 – 19.00h in der Schule

· Sitzung des Vorstandes des Schulelternrates:

Dienstag, 25.11.2003 – 19.00h im Ratskeller

· Sitzung der Schulkonferenz:

Dienstag, 09.12.2003 – 19.00h in der Schule

Hufen
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